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In vorerst finf Kantonen hat der
Bundesrat das neue Inventar der
schitzenswerten Ortsbilder der
Schweiz (ISOS) in Kraft gesetzt.
Bis Ende 1984 sollen alle Ortsbil-
der von nationaler Bedeutung er-
fasst sein.

Mit dem Inventar wurde erstmals in
Europa eine Methode entwickelt,
die es ermoglicht, sowohl stadti-
sche als auch landliche Siedlungs-
formen (mittelalterliche Zentren
oder Quartiere des 19. und frihen
20. Jahrhunderts, kompakte Be-
bauungsteile oder auch Objekte in
lockerer Bauweise) zu erfassen.
Die Vorarbeiten dazu wurden be-
reits im Jahre 1973 aufgenommen.
Die Ortsbilder von nationaler Be-

Flielen UR — Neben dem dusseren Ortsbild mit markanter Silhouettenwir-

Aus dem Bundeshaus

Instrument fur die Ortsbildpflege

Von unserem Bundeshauskorrespondenten Bruno Frangi

deutung, aber auch diejenigen von
regionaler und lokaler Wichtigkeit
mit ihren unterschiedlichen Wohn-
und Nutzbauten und ihren ver-
schiedenen historischen Entwick-
lungsbereichen, gehdren wie ein-
zelne Bauwerke, wie das Kunst-
und Literaturschaffen, zum
schweizerischen Kulturgut, das es
einerseits zu bewahren und ander-
seits zu fordern gilt. Mit dem In-
ventar wird nun gewissermassen
ein neues Schutzinstrument ge-
schaffen. Allerdings will das ISOS
nicht die bauliche Entwicklung der
Orte verhindern, sondern es soll
Politikern, Planern, Architekten als
Hilfe bei ihren Aufgaben im Rah-
men der Ortsbildpflege dienen.

kung vom See aus und der grossen Anzahl bedeutender Einzelbauten,
gab in Flielen der geschlossene Gassenzug entlang der alten Gott-
hardstrasse den Ausschlag fir die Einstufung als Ortsbild von nationaler

Bedeutung.

Carouge GE — Als eine der wenigen wichtigen Stadte ohne mittelalterli-
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chen Kern verdient das im 18. Jahrhundert geplante und erstelite Carouge
mit seinem klar ausgelegten Strassen- und Platzsystem und den zahlrei-
chen noch intakten Strassenziigen ohne Zweifel nationale Bedeutung.

Der Bundesrat hat nun eine erste
Serie des Inventars, welche die
Ortsbilder von nationaler Bedeu-
tung in den Kantonen Zirich, Uri,
Schwyz, Obwalden und Genf zum
Inhalt hat, in Kraft gesetzt. Das
Vernehmlassungsverfahren fur
weitere Teile, welche die Kantone
Neuenburg, Nidwalden, Glarus,
beide Appenzell, Schaffhausen,
Aargau, Luzern, das Wallis, den
Kanton Solothurn und das Berner
Oberland betreffen, sind angelau-
fen oder werden bis Ende 1982
durchgeflhrt. In zwei Jahren soll
die Inventarisationsarbeit beendet
sein.

Und die Verbindlichkeit?

Das Inventar entspricht zunachst
einmal den meisten Forderungen
der Charta, die 1975 in Amsterdam
anlasslich des Schlusskongresses
des |Internationalen Jahres fir
Denkmalpflege und Heimatschutz
verfasst worden ist. Rechtsgrund-
lage flr das ISOS ist das Natur-
und Heimatschutzgesetz aus dem
Jahre 1966. Es verpflichtet den
Bundesrat, nach Anhorung der
Kantone, Inventare von Objekten
mit nationaler Bedeutung aufzu-
stellen. Nachdem 1977 die erste
Serie des Bundesinventars der
Landschaften und Naturdenkmaler
(BLN) durch die Landesregierung
in Kraft gesetzt worden ist, folgte
nun der zweite Schritt mit dem
ISOS. Die Rechtsverbindlichkeit
des Inventars besteht nun zu-
nachst und in erster Linie flr den
Bund. Er hat bei der Erstellung
bundeseigener Bauten und Anla-
gen, wie bei Werken fir die SBB,
PTT, dem Nationalstrassenbau
usw., bei der Erteilung von Kon-
zessionen und Bewilligungen so-
wie bei der Gewéhrung von Bun-
desbeitragen daflr zu sorgen,
dass die im Inventar aufgenomme-
nen Ortsbilder moglichst unge-
schmadlert erhalten bleiben. Eine
direkte rechtliche Wirkung, die die
Kantone, Gemeinden und Privaten
bindet, ist aus dem Inventar nicht
abzuleiten. Bundesrat Hans Hurli-
mann, der zustandige Chef des
Departementes des Innern (EDI),
dazu: «Das heisst also, die rechtli-
chen Méoglichkeiten des Bundes
sind beschrankt und, wie man
weiss, auch die finanziellen Mittel.
Gerade wegen dieser Beschran-
kung ist der Bund darauf angewie-

sen, dass die Kantone nun die
Aufgabe der Bewahrung unserer
Ortsbilder von nationaler Bedeu-
tung mitibernehmen.»

Mit den Kantonen

Bei der Auswahl der Ortsbilder von
nationaler Bedeutung wurden von
Beginn weg nicht allein die vom
Bund eingesetzten Fachleute ein-
geschaltet, sondern die Zusam-
menarbeit mit den kantonalen
Fachstellen gesucht. Unserer fo-
deralistischen Staatstruktur wurde
damit weitgehend Rechnung ge-
tragen. Die zur Erarbeitung des
Inventars beauftragte Architektin
Sibylle Heusser stellt hiezu fest:
«In jeder Phase der praktischen
Arbeit ist die Inventarisierung auf
die Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen angewiesen. Insbesondere
bei der Bewertung der Ortsbilder,
wo aufgrund der Aufnahmen die
besten unter den Weilern, die
wertvollsten unter den Dorfern und
die interessantesten Entwicklun-
gen des 19. Jahrhunderts ausge-
wahlt werden mussen, (berneh-
men die kantonalen Fachleute, Pla-
ner und Denkmalpfleger eine tra-
gende Rolle.» Die Bewertung der
Ortsbilder erfolgt nach Regionen.
Fir die Ortsbildaufnahmen wird
kantonsweise oder in grossen
Kantonen bezirksweise vorgegan-
gen. Fur die Einstufung, die wie die
Bewertung der einzelnen Ortsbild-
teile nach einem festgelegten Kri-
teriensatz erfolgt, zahlt neben dem
Eigenwert in erster Linie auch der
Bezug zueinander. So wird zum
Beispiel ein Weiler mit unverbauter
Umgebung héher eingestuft als ei-
ner, der in der Bausubstanz zwar
vergleichbar wére, dessen Hinter-
grund jedoch bis zum Waldrand mit
Einfamilienhdusern Uberbaut ist.
Die Kleinstadt mit Vorstadt aus
dem 16. Jahrhundert und einer
Bahnhofachse aus dem 19. Jahr-
hundert, die zum alten Stadttor
fihrt, wird besser qualifiziert als ein
gleichwertiger mittelalterlicher Be-
bauungskern, der mehrseitig von
Neubauquartieren umgeben ist.
Diese Qualifikation unterscheidet
sich von den bisher gebrauchli-
chen Bewertungsarten auch da-
durch, dass sie die Ablesbarkeit
der siedlungsgeschichtlichen
Wachstumsphasen als positives
Qualifikationskriterium einbezieht.

plan3 1982



	Instrument für die Ortsbildpflege

